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Sozialdienst in der Armee

Zur Auffüllung der Bestände benötigen wir eine Anzahl Offiziere, Unteroffiziere
und Soldaten, die ihre Auszugsdienste absolviert haben und bereit wären, sich
in den Armeestab umteilen zu lassen. Sie würden ihre weitern Dienste auf der
Zentralstelle für Soldatenfürsorge oder einer ähnlichen Dienstabteilung zu leisten
haben. Bevorzugt werden Wehrmänner aus allen Sprachgebieten der Schweiz, die
in ihrer zivilen Stellung irgendwie im Sozialdienst tätig sind.

Interessenten belieben sich, unter Mitgabe ihres DB, zu melden bei der
Zentralstelle für Soldatenfürsorge, Effingerstraße 19, 3000 Bern.

Beschwerdefrist bei der Invalidenversicherung beachten!

PI Zwei kürzlich publizierte Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgerichtes
(5. Juli 1963 i. S. F.W. und 26. November 1963 i. S. H.K.) zeigen, wie
entscheidend wichtig es ist, die gesetzliche Beschwerdefrist einzuhalten. Wird eine
Verfügung der Invalidenversicherung - über Renten, Sonderschulung, medizinische

oder berufliche Eingliederungsmaßnahmen u.a. - nicht innert 30 Tagen seit
der Zustellung durch eine schriftliche Beschwerde angefochten, so wird sie
rechtskräftig. Das bedeutet, daß der Richter sie nachher nicht einmal mehr überprüfen
darf, wenn der Versicherte später um Wiedererwägung ersucht. Nur wenn der
Versicherte neue Tatsachen oder neue Beweise vorbringen kann, ist dies auch
später eventuell noch möglich.

Wer eine Verfügung der IV erhält, lese sie darum sofort und genau durch und
erkundige sich nötigenfalls unverzüglich bei einer fachkundigen Stelle (z.B. bei
einer Beratungsstelle für Infirme) über die praktischen Auswirkungen, ob bei
Ablehnung eine Beschwerde Aussicht hat und wie dabei vorzugehen ist.

Revision von Art. 45 der Bundesverfassung

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement hat, veranlaßt durch
Vorstöße in den eidgenössischen Kammern, an die Kantonsregierungen ein
Kreisschreiben betreffend Art. 45 der Bundesverfassung gerichtet. Es wurde in diesem
Schreiben insbesondere gefragt, wie der Entzug der Niederlassung aus
armenpolizeilichen Gründen gehandhabt werde und wie die Verweigerung und der
Entzug der Niederlassung bei Vorbestraften gehandhabt werde. - Als Frist für die
Beantwortung ist der 15. Oktober 1964 vorgesehen. Dieses Kreisschreiben ist unter
anderem auch der Schweizerischen Armenpflegerkonferenz zugestellt worden.

Es ist klar, daß unsere Konferenz darauf keine direkte Antwort zu erteilen hat.
Hingegen kann es keinem Zweifel unterliegen, daß bei einer allfälligen Änderung

158


	Beschwerdefrist bei der Invalidenversicherung beachten!

